
Protokoll 

der Öffentlichen 
Landtagssitzung vom 18. Juli 1939 n eh vorgängiger 

8oriferenzeitzung. 

Linzi er Gegenstand : 
ý°eet2 

betr. Abänderun des Gesetzes er c'en fites sgerichtehof. 
4räsic! 

ent begrüsst die Herren zur öffentlichen Sitzung und M 

214 bemerkt, da. es eine Aenderung des Gesetzes durch dem Umstand 
bedingt 

sei, weil ein Mitglied des 'ý t. -atsgerichtshofes in Un'-er- 

euchungehüft 
sei. Er nim: lt die 3. Lesung des Gesetzes v )r. 

Der Landtag stimmt er Gesetzesänderung in folgender Fassung 

einstirnrnig 
zu: 

Gesetz betr. Abänderung des Gesetzes etr. des Staatsge- 

rl-ýtshýyom 
5. Nov. 1925. 

wa am 

Art. 1. 
Art"9 Abs. 3 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof vom 5.11.25 

laGB1"Nr 
8 erhält folgenden Wortlauts 

$ei Eintritt der aktiven und ýýassiven Wahlunfähigkeit infolge 
Handlungsunfähigkeit 

oder infolge rechtskräftiger Verurteilung we - 

¬4n einer strafbaren Handlung verliert ein Richter sein . 
Amt. Ueber- 

dies tritt kraft des Gesetzes die vorläufige rInste lung im Amte 

ein$wenn 
ein Richter wegen einer strüfbPren Handlung, die den 

Verlust 
-er ', "Wahlfähigkeit nach s ch zieht o� er wegen Vergehen 

Oder Verbrechen im Sinnes des Strafgesetzes in Untersuchung 

steht. 

Art. 2 
Lieses Gesetz "ird als dringlith erklärt und tritt mit dem 

Tege 
er Kunddhung in Kraft. 

Schluss der Sitzung 5 Uhr. 
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